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Gewünschte Protokollierung von Herrn Gemeinderat Thomas Meitz. 

Eine kostendeckende Führung des Bauschuttcontainers erweist sich als schwierig, da einerseits 
der Eigenbedarf der Gemeinde anfällt und andererseits das Gewicht der Privatabgabe nur 
schwer abzuschätzen ist. 
 
Diese Änderung wird einstimmig befürwortet. 
 

Nachdem keine weiteren Einwendungen erhoben werden, erklärt die Vorsitzende Bgm.  
Monika Pock die Niederschrift vom 28. März 2025 mit den vorhin erfolgten 
Änderung als genehmigt. 
 
Frau Bgm. Monika Pock teilt mit, dass der Tagesordnungspunkt 5 „Beratung und 
Beschlussfassung über die Abschaffung des Kindergartenbusses ab 01.09.2025“ von der 
Tagesordnung genommen wird. Es wird demnächst eine Bedarfserhebung geben, über deren 
Ergebnisse dann in der nächsten Gemeinderatssitzung beraten und beschlossen wird. 
 
Nachdem die Reihenfolge der Verhandlung der Geschäftsstücke von Bgm. Monika Pock 
festgelegt wurde, verkündet sie schließlich den Übergang zur Tagesordnung. 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

1.) Bericht der Bürgermeisterin Monika Pock. 
2.) Aufsichtsbeschwerde Gemeinderatsbeschluss, Kenntnisnahme. 
3.) Kindergarten Neuhaus/Klb. – Gemeindekooperationsvereinbarung gem. §22a Bgld. 

GemO 2003 betreffend Kinderbildung und -betreuung der Nachbargemeinden 
Neuhaus/Klb., Minihof-Liebau und Mühlgraben; Beratung und Beschlussfassung. 

4.) Kindergarten Neuhaus/Klb. – Anpassung der Öffnungszeiten; Beratung und 
Beschlussfassung. 

5.) Bericht über die durchgeführte Kassakontrolle vom 22.05.2025. 
6.) Antrag auf Aufstellung eines Bankomaten der Österreichischen Nationalbank; Beratung 

und Beschlussfassung. 
7.) Antrag auf Umwidmung eines Teils der als AD ausgewiesenen Fläche von 

Aufschließungsgebiet-Dorfgebiet (AD) in Bauland-Dorfgebiet (BD); Beratung und 
Beschlussfassung. 

8.) Grundsatzbeschluss über den Verkauf der Gemeindegrundstücke Nr. 267 und 268 in der 
KG. Neuhaus am Klausenbach an die Firma ANA-U GmbH. 

9.) Vergabe der Mietwohnung, Hauptstraße 22, Wohnung Nr. 3, an Herrn ; 
Beratung und Beschlussfassung. 

10.) Vergabe der Mietwohnung, Pfaffengraben 10, Wohnung Nr. 9, an Frau  
; Beratung und Beschlussfassung. 

11.) Beratung und Beschlussfassung über den Wärmeversorgungsvertrag für das FW-Haus 
Neuhaus/Klb. 

12.) Beratung und Beschlussfassung über den Wärmeversorgungsvertrag für das ehemalige 
Raika-Gebäude. 

13.) Beratung und Beschlussfassung über die Errichtung einer E-Ladestation im Bereich des 
neuen Feuerwehrhauses Neuhaus. 

14.) Allfälliges. 
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Antrag:  
Die Bürgermeisterin stellt den Antrag per entsprechender Verordnung, die auf Grundlage des 
vorliegenden Einreichplanes von Baumeister Ing. Thomas Frühwirth als AD ausgewiesene Fläche 
des Grundstückes-Nr. 781, KG Kalch (31112), von Aufschließungsgebiet-Dorfgebiet (AD) in 
Bauland-Dorfgebiet (BD) gemäß § 45 Abs. 2 Burgenländisches Raumplanungsgesetz 2019 
umzuwidmen.  
 
Die Bürgermeisterin ersucht den Gemeinderat um seine Beratung und Beschlussfassung. 
 

Beschluss: 
Nach kurzer Beratung fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss, dass die 
widmungsgemäße Verwendung des Aufschließungsgebietes-Dorfgebiets der als AD 
ausgewiesenen Teilfläche des Grundstückes-Nr. 781, KG Kalch (31112) – Umwidmung von AD in 
BD – zulässig ist, weil die Erschließung dieses Gebietes durch Straßen und Versorgungsleitungen 
gesichert ist und erlässt nachstehende Verordnung, Zahl A-2025-1148-00266: 

V E R O R D N U N G 
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Neuhaus am Klausenbach vom 12.06.2025, Zahl: 
A-2025-1148-00266, mit der festgestellt wird, dass die Erschließung durch Straßen und 
Versorgungsleitungen gesichert ist.  
 

Auf Grund des § 45 Abs. 2 des Bgld. Raumplanungsgesetzes 2019, LGBL. Nr. 49/2019 idgF, wird 
verordnet: 
 

§ 1 
 

Die widmungsgemäße Verwendung des in der beiliegenden Plandarstellung gekennzeichneten 
Aufschließungsgebietes, die als AD ausgewiesene Teilfläche des Grundstückes-Nr. 
 
Grundstück  Einlagezahl  Katastralgemeinde 
781   40   Kalch (31112) 
 
 
mit einem Gesamtausmaß von 3.329 m2 ist zulässig, weil die Erschließung dieses Gebietes durch 
Straßen und Versorgungsleitungen gesichert ist. 
 

§ 2 
 

In dem in § 1 bezeichneten Aufschließungsgebiet sind Baubewilligungen sowie Bewilligungen 
von sonstigen sich auf das Gemeindegebiet auswirkenden Maßnahmen auf Grund 
landesgesetzlicher Vorschriften zulässig. 
 

§ 3 
 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf der Kundmachungsfrist in Kraft. 
 

Für den Gemeinderat: 
Die Bürgermeisterin: 

Monika Pock 
 
 
 










